
Artikel 29

Die Bürger der Deutschen Demokratischen Republik haben 
das Recht auf Vereinigung, um durch gemeinsames Han
deln in politischen Parteien, gesellschaftlichen Organisatio
nen, Vereinigungen und Kollektiven ihre Interessen in 
Übereinstimmung mit den Grundsätzen und Zielen der 
Verfassung zu verwirklichen.

Artikel 30

1 Die Persönlichkeit und Freiheit jedes Bürgers der 
Deutschen Demokratischen Republik sind unantastbar.

, 2 Einschränkungen sind nur im Zusammenhang mit straf
baren Handlungen oder einer Heilbehandlung zulässig und 
müssen gesetzlich begründet sein. Dabei dürfen die Rechte 
solcher Bürger nur insoweit eingeschränkt werden, als dies 
gesetzlich zulässig und unumgänglich ist.
3 Zum Schutze seiner Freiheit und der Unantastbarkeit 
seiner Persönlichkeit hat jeder Bürger den Anspruch auf 
die Hilfe der staatlichen und gesellschaftlichen Organe.

Artikel 31

1 Post- und Fcrnmcldegchcimnis sind unverletzbar.
2 Sic dürfen nur auf gesetzlicher Grundlage eingeschränkt 
werden, wenn cs die Sicherheit des sozialistischen Staates 
oder eine strafrechtliche Verfolgung erfordern.
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